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1.1

1.2

1.3

Artikell RechflicheGrundragen,wegreitungen,Richflinien

Verbindlich sind jeweits die aktuetten Ausgaben

Gesetze und Verordnungen des Bundes
Bundesgesetz über den schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG) vom24. Januar 1991.

Gewässerschutzverordnung (GSchv) vom 2g. oktober 1ggg.

verordnung zur Reduktion von Risiken beim umgang mit bestimmten besonders gefährli-chen Stoffen, Zube-reitungen und Gegenständen (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung,
chemRRV) vom 18' Mai 2005, insbesondere Anhang 2.4 (Biozidprodukte (Holzschutzmit-
tel)), Anhang 2'5 (pfranzenschutzmitter) und nnhang-z.o (Dünger).

Bundesgesetz über den ward (wardgesetz, waG) vom 4. oktober 1gg1.
Verordnung über den wald (waldverordnung, waV) vom 30. November 1992.
verordnung über das lnverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (pflanzenschutzmittel-
verordnung, PSMV) vom 19. Mai2005

Gesetze und Verordnungen des Kantons
Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den schutz von Umwelt und Gewässer(EG UWR) vom 4. September 2002

Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den schutz von umweltund Gewässer (EG UWR) vom 14. Mai 200g

waldgesetz des Kantons Aargau (AWaG) vom 1, Juri 1997

Wegleitu ngen, Richili nien, Normen
Wegleitung Grundwasserschutz, BAFU 2004.

ordner siedlungsentwässerung der Abteirung für umwert

Wegleitung Gewässerschutz bei der Entwässerung von Verkehrswegen, BAFU 2002
slA - Normen 190 (Kanalisationen) und 431 (Entwässerung von Baustellen)
Regelwerke des SVGW

Richtlinie für die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von Aushub-, Abraum- und Aus-bruchmaterial (Aushubrichflinie), BAFU 1 9g9

Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauabfälle (Ausbauasphalt, strassenaufbruch,Betonabbruch, Mischabbruch), BAFU 1gg7

Baurechtliche vorschriften, die Bestimmungen über den Natur- und Heimatschutz und dieübrigen Bestimmungen des Gewässerschuizes sowie zut<unftig in Kraft tretende Gesetze,Verordnungen und Richilinien bleiben vorbehalten.

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.16

1.17

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15
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Artikel 2 Gegenstand, planungen

2'1 Das Reglement bezieht sich auf die um die Grundwasserfassung Färbergasse derGemeinde Muhen ausgeschiedenen Schutzzonen.

2'2 Grundlage für die Ausscheidung der schutzzonen bilden der geologisch-hydrologische Be-richt von Dr' H' Jäckli, zürich vom 4. April 1975 und der Kurzberichi des Geologischen BürosDr' Heinrich Jäckli AG, ZÜrich und Baden vom 7. Mai 2013. Für die definitive Begrenzungder schutzzonen ist der schutzzonenplan 1 :1000 des Geologischen Büros Dr. HeinrichJäckli AG, vom T. Mai 2013 massgebend.

2'3 Bemessungsgrundlage für die Dimensionierung der schutzzonen ist eine konzessionierteEntnahmeleistung von 1200 l/min.

2'4 Das verzeichnis der Grundeigentümer vom 7. Mai 2013.
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Artikel 3 Grundwasserschutzzone S 3 (weitere Schutzzone)

Besfehende Anlagen / Konftiktptan
3.1

3.2

Auf die Ausarbeitung eines Konfliktplanes wurde verzichtet, da nur wenige relevante, zonen-

L:1iilii:["J.TiTen sind. Für die bestehenden, nicht zonenkonroimen Antasen setten

Baustellen

Das Gefährdungspotenzial von Baustellen ist in der Regel erheblich. während der Ausfüh-rung von Hoch- und riefbauten gelten die im Anhang airfgeführten Bestimmungen

Bauten, Betriebe und Anlagen
Gewerbliche und industrielle Betriebe,. in denen wassergefährdende stoffe erzeugt, verwen-det, umgeschragen, befördert oder geragert werden, sind verboten.

ln der Zone 33 sind zulässig:

- freistehende Lagerbehälter, deren lnhalt ausschliesslich der wasseraufbereitung dient,sowie die dafür erforderlichen freistehenden Rohrleitungen und Abfüllstellen;- Gebinde mit einem Nutzvolumen bis 450 lje schutzbauwerk (der Kanton kann die An-zahl der zugelassenen Gebinde beschrän[en);
- freistehende Lagerbehälter mit Heiz- und Dieselöl zur Energieversorgung von Gebäu-den oder Betrieben für längstens zwei Jahre sowie die dafür erforderlichen freistehen-den Rohrleitungen und Abfüllstellen; das gesamte Nutzvolumen darf höchstens 30 m3je Schutzbauwerk betragen;
- Betriebsanlagen mit Flüssigkeiten, die in kleinen Mengen wasser nachteilig verändernkönnen' bis 450 I und Betriebsanlagen mit Flüssigkeiten, die in grossen Mengen was-ser nachteilig verändern können, bis 2000 l.
- Bei zulässigen Anlagen muss gewährleistet sein, dass Flüssigkeitsverluste leicht er-kannt und auslaufende Flüssigkeiten vollständig zurückgehalten werden.
lndustriete und gewerbriche Früssiggasrager sind verboten.

Einbauten unter den höchsten Grundwasserspieger sind nicht zurässig.

Plätze zur Reinigung von Geräten, Maschinen oder Fahrzeugen sowie nicht-gewerblicheEinzelautowaschplätze müssen einen dichten Belag, Rancnorouren und eine dichte Ablei-tung aufweisen.

Gewerbliche waschplätze für Fahrzeuge (inkl. öffeniliche waschstrassen und waschanla-gen) sind verboten.

Wärmenutzung aus dem Untergrund
wärmenutzungen aus dem untergrund und dem Grundwasser sind nicht gestattet. Zulässigsind Erdregister und Energiepfähle zur Nutzung der im Boden gespeicherten sonnenener-gie' sofern sie mindestens 2 Meter über dem höchsten Grundwasserspiegel liegen. Es sindMassnahmen vorzusehen, die Flüssigkeitsverluste leicht erkennbar machen.

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Abwasserantagen / Versickeru ngsanlagen
lnnerhalb von Gebäuden sind Abwasserleitungen sichtbar zu führen, Die Liegenschafts-
entwässerung ist via Kontrollschacht in möglichst kurzen Leitungen an die öffenfliche Kanali-sation anzuschliessen. Kontrollen an den Atwasseranlagen müssen jederzeit ohne grossentechnischen und finanziellen Aufwand möglich sein.

Abwasserleitungen haben den Anforderungen an die slA-Norm 1g0 zugenügen und müs-sen vor lnbetriebnahme auf ihre Dichtheit überprüft werden.

Kontrollschächte und nicht sichtbare Abwasserleitungen sind alle fünf Jahre auf ihre Dicht-heit zu prüfen. Massgebend für die Prüfung sind die stn-rvor* 1g0 und der ordner sied-lungsentwdsserung. Bei doppelwandigen Rohrsystemen kann die wiederkehrende Dicht-heitsprüfung entfallen.

Abwasserleitungen für lndustrieabwasser aus Betrieben, in denen wassergefährdendestoffe erzeugt, verwendet, umgeschlagen, befördert oder gelagert werden, können aus-nahmsweise bewilligt werden. sie bedürfen einer ge*ass"r"chutzrechflichen Bewilligung derAbteilung für Umwelt.

ä:yff:""einigungsanlagen, 
inkl. Einzel-, Klein- und pftanzenktärantagen sind nicht zuge-

Nicht verschmutztes Abwasser von Dachflächen darf nur über einen bewachsenen Bodenversickert werden.

Sfrassen / Wege

strassen, mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Flunruegen und Forststrassen, müsseneinen dichten Belag, Randbordüren und eine Ableitung oäs wassers aufweisen. Massge-bend für die Beseitigung des strassenabwassers sino oie wegleitung <Gewässerschutz beider Entwässerung von verkehrswegen)) und der ordner siedlungsentwässerung. strassenin unterführungen und Geländeeinschnitten können ausnahmsweise bewilligt werden. siebedürfen einer gewässerschutzrechtlichen Bewilligung der Abteilung für Umwelt.

ÜF';:f ä'J[:lXH'1""ffiöüi#il[?HJ:,'""*"S;:#;:ff ,ilgxT"",':;?;il]iLTl3;wenn deren Dichtheit gewährleistet ist. Alle 12 bis max. 15 Jahre ist die Anlage zu kontrollie-ren' Für Überflur-Güllebehälter sind eine maximale Nutzhöhe von 4 m und ein maximaler ln-halt von 600 m3 zulässig. Güllelagunen sind verboten.

Mistlagerung und Laufhöfe sind nur auf einer dichten platte mit Entwässerung in die Gülle-grube erlaubt.

Die landwirtschaftliche Nutzung ist gestattet. Anzustreben sind eine schonende Beweidungund ein möglichst hoher Wiesenanteil.
Ackerbau ist in geregelter Fruchtfolge zu betreiben. Bracheperioden sind durch den Anbauvon geeigneten Gründüngungs- und Zwischenfutterpflanzen auf das Minimum zu beschrän-ken.

rm
#

I

I
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'piöfi !T,TIY;T:TJISJ:;?:r#'J:i[15il1,,..:Xy.3?ffi :?äfl#ffiff ,i*:[::'bend' Das Ausbringen muss den pflanzlichen Bedürfnissen entsprechen und darf nicht zurunzeit erfolgen' Die aktuellen DÜngungsnormen der Eidg. landwirtschaflichen Forschungs-anstalten sind zu beachten. Mineraldünger, die stickstoff enthalten, sowie Gülle, Mist undRecyclingdünger dürfen nur ausgebracht werden, wenn der Boden mit pflanzen bewachsenist' die stickstoff aufnehmen können oder unmittelbar danach bepflanzt oder angesät wird.
Nicht zugelassen sind:

Bezüglich der

Das Ausbringen von stickstoffhartigen Minerar-, Hof- und Recycringdüngern aufwassergesättigten, ausgetrockneten, gefrorenen oder schneebedeckten Boden sowiein den Monaten November bis und miiFebruar.
Das Ausbringen von Klärschlamm.
Das Ausbringen von stickstoffhaltigen flüssigen Hof- und Recyclingdüngern vor undnach der Getreidesaat im Herbst.
Die Zwischenlagerung von Mist und Recyclingdüngern auf unbefestigten Flächen.
Das Erstellen von Kompostmieten, namentlich Feldrandkompostierung, sofern diesden Kleinbedarf übersteigt.

rg. Anwendung von pfranzenschutzmittern ist der jeweirs gürtige Anhang 2.5 derchemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (chemRRV) massgebend.
Anwendungsverbote von pfranzenschutzmittern sind mit dem
Gefahrensymbor "Umwertgefäh rrich" und dem sicherheitshinweis,,Zum
schutz von Grundwasser nicht in der Grundwasserschut zzoneausbringen,,
auf der Verpackung gekennzeichnet.

Die nicht zulässigen wirkstoffe sind auf einer Liste, die durch die Kantonale FachstellePflanzenschutz, Liebegg-Gränichen periodisch aktuarisiefi wird, 
=uru,nr"ngefasst(wvrnv.liebegg.ch).

Ü Nicht zulässig sind:

- Die Lagerung von siloballen auf unbefestigten Flächen. Der Gemeinderat kann im Ein-zelfall Ausnahmen gewähren, falls das dain konservierte Futter einen TS-Gehalt vonmehr als 25o/o aufweist' Die siloballen sind regelmässig auf defekte Folienwicklungund austretenden Sickersaft zu kontrollieren.
- Die Freilandhaltung von Schweinen
- Teilbefestigte und unbefestigte Laufhöfe

Materialausbeutung, Deponien, Materiallager
3'22 Der Abbau von mineralischen Rohstoffen (Kiesabbau, sand- und rongewinnung, steinbrü-che usw.) ist verboten.

3'23 Deponien, Zwischenlager oder Anlagen zur Aufbereitung von Altstoffen, insbesondere sam-melplätze für Artautos, Kührschränke und Erektronik sind verboten.

3'24 Für die Ablagerung von unverschmutztem Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial geltendie Vorschriften der Aushubrichilinie des BAFU.
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3.25

3.26

3.27

Mineralische Recyclingbaustoffe in loser Form dürfen nur mit Bewilligung der kantonalenFachstelle eingesetzt werden.

Bei gewerblichen Holzlagerplätzen müssen für die Verwendung von Holzschutzmitteln sowiefür die Lagerung und Berieselung von damit behandeltem Holz bauliche Massnahmen gegendas Versickern und das AbschrÄrr"n der Mittergetroffen werden.

Gewä'sser

An Fliessgewässern sind unterhaltsmassnahmen, Renaturierungen, Rückbaumassnahmen,unterlassung von unterhaltsarbeiten sowie die Erstelrung von Giessen und aquatischen Ha-bitaten nur zulässig, wenn dadurch keine Gefährdung de-r Trinkwasserfassung entsteht. Be-stehende uferbauten dürfen unterhalten und zeitgemäss erneuert werden. Alle Massnahmenbedürfen einer gewässerschutzrechtlichen Bewilligung der Abteilung für umwelt. Die Ab-grenzung der Zone s3 ist enflang der Gewässer zu markieren.

I
I
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Artikel4 Grundwasserschutzzones2 (engereschukzone)

Zusätzlich zu den in Artikel 3 aufgeführten Bestimmungen gelten in der Zone s2 die nachfol-genden Nutzungsbeschränkungen.

Bauten und Anlagen
4'1 Hoch- und riefbauten, die nicht der wasserversorgung dienen, sind verboten.
4'2 ln der Zone s2 sind nur freistehende Lagerbehälter für wassergefährdende Flüssigkeiten,deren lnhalt ausschliesslich der wasseräufbereitung dient, sowie die dafür erforderlichenfreistehenden Rohrreitungen und Abfütsteren zurässig.

4'3 Abwasser- und Meteorwasserleitungen und die Durchleitung von eingedolten Bächen undDrainageableitungen sind verboten.
Ausnahmen vom verbot bedürfen einer gewässerschutzrechilichen Bewilligung der Abtei-lung für umwelt' sie können dort bewilligl werden, wo aus gefällstechnischen Gründen derGrundwasserschutzzone s2 nicht ausge-wichen werden kann. ln diesen Fällen sindschmutzwasserleitungen und Grundstücksanschlussleitungen als Doppelrohrsysteme zuerstellen' sie sind jährlich visuell auf Leckverluste zu kontrollieren.

4'4 Nicht als Doppelrohrsystem erstellte Meteor-, Bach- und Drainageleitungen sind erstmalsnach dreiJahren, später periodisch alle 5 Jahre auf Dichtheit hin zu überprüfen.
4'5 Neue Leitungen sind vor der lnbetriebnahme auf die Dichtheit gemäss slA Norm 1ga zuüberprüfen.

4'6 Die Abgrenzung der zone s2 ist bei Bedarf auf zweckmässige Art zu markieren.

Sfrassen / Wege

4'7 Flurwege sind mit einem allgemeinen Fahrverbot für Motorfahrzeuge zu belegen(Ausnahme: Landwirtschaftlicher- und forstwirtschafflicher Verkehr und Zubringerdienst zurFassungsanlage)' Bei Flunryegen in der Zone s2 muss ausgeschlossen werden, dassstrassenabwasser punktuell versickert. Diese wege sind mit einem hangwärts geneigtenGefälle auszubilden' Das anfallende strassenab*ärr", ist bis ausserhalb der Zone s2 zuführen' Falls erforderlich ist hangseits eine dichte Halbschale zum Auffangen und Ableitendes wassers zu erstellen' Neue unbefestigte Maschinenwege bedürfen einer gewässer-schutzrechtlichen Bewilligung der Abteilung ru,. umwelt. sie können ausnahmsweisegestattet werden, wenn eine Gefährdung d-er Trinkwassernutzung ausgeschlossen werdenkann.

4.8

Landwirtschaft

Nicht zugelassen sind

Das Ausbringen von flüssigen Hof_ und Recyclingdüngern.
Erdverlegte G ülleleitungen

container-Pfranzschuren, Freirand-Baumschuren, christbaumkurturen u. ä.
Gem üse-' obst- und weinbau sowie verg leichbare landwirtschaffl iche spezialkulturen
Lagerung von Siloballen

Grundwasserfassung Färbergasse, Muhen
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Obst- und Weinbau sind gestattet, sofern sie nach den Richilinien für den ökologischen Leis-tungsnachweis oder des Biolandbaus erfolgen und keine nachteiligen Auswirkungen auf dasGrundwasser vorliegen.I(

t

4\

'ft
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Artikel 5 Grundwasserschutzzones 1 (Fassungsbereich)

Zusätzlich zu den in den Artikeln 3 und 4 aufgeführten Bestimmungen gelten in der Zone S 1
folgende Nutzungsbeschränkungen :

5'1 Es sind nur bauliche und andere Tätigkeiten zulässig, die der Trinkwasserversorgung die-
nen. Ausgenommen ist das Liegenlassen von Mähgut.

5.2 lnsbesondere sind verboten:

i'.'t\5.3

- Acker-, Gemüse-, obst- und weinbau oder schrebergärten
- Weidegang

- jegliche Verletzung des oberbodens oder der Grasnarbe
- jede Lagerung von Holz

- Verwendung von Dünge-, Horz- und pfranzenschutzmittern

Transformatorenanlagen mit Flüssigkühlung sowie wassergefährdende Betriebsstoffe (2.8.
Dieselöl) für Notstromanlagen sind in der Zone S1 nicht zulässig. Falls Trafos als Bestandteil
der Fassungsanlage aus technischen Gründen trotzdem bei dei Fassung angelegt werden
müssen, dürfen lediglich rrockentransformatoren verwendet werden.

Die Zone s 1 ist (nach Mögtichkeit)durch die Gemeinde zu erwerben.

Die Abgrenzung der Zone S 1 ist zu markieren.

5.4

5.5

t

I
i
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Artikel 6 Schlussbestimmungen

6.1

Zuständigkeiten, Vollzug, Aufgabe der Fassungsinhaber
Der Gemeinderat Muhen ist für den Vollzug dieses Reglements zuständig.
Die Schutzzonen sind in den Kultur- oder Nutzungsplan der Gemeinde aJfzunehmen.

Ausn ah men, zu kü nftige N utzu ngen

ln begründeten Ausnahmefällen kann der Gemeinderat Muhen, im Einvernehmen mit der
Abteilung für Umwelt, Sektion Boden und Wasser, Erleichterungen für den Vollzug der
angeordneten Massnahmen und unbedeutende Abweichungen vom Reglement bewilligen.
Für alle im vorliegenden Reglement nicht enthaltenen Nutzungsarten werden die notwendi-
gen Grundwasserschutzmassnahmen gemäss der aktuellen Wegleitung <Grundwasser-
schutz>> des Bundesamtes für Umwelt (BAFU), jeweils im Einvernehmen mit der Abteilung
für Umwelt, Sektion Boden und Wasser festgelegt und vom Gemeinderat Muhen verfügt.

Gewässerschutzrechtliche Bewilligungen werden nach Art. 32 GSchV erteilt.
lnnerhalb der Zone 53 erteilt der Gemeinderat Muhen die gewässerschutzrechlichen
Bewilligungen, sofern in den einzelnen Artikeln nichts anderes vermerkt ist.
lnnerhalb der Zone 52 erteilt die Abteilung für Umwelt, Sektion Boden und Wasser nach An-
hörung des Gemeinderates die gewässerschutzrechfl ichen Bewilligungen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Baugesetzes.

Strafbestimmungen

Bei einem Vergehen gegen dieses Reglement im sinne von Art. 70 GSchG erstattet der
zuständige Gemeinderat Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, die ein Verfahren einleiten
MUSS.

6.2

6.3

6.4

6.5

Inkrafttreten

Das Schutzzonenreglement und der Schutzzonenplan treten durch die Verfügung des
Gemeinderates Muhen in Kraft.

Grundbuchanmerkung

Nach I nkrafttreten der Schutzzonenbestimm un gen sind d ie Nutzungsbesch ränkun gen im
Grundbuch anzumerken.

6,6

I

l
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Anhang 1 Allgemeine Bedingungen für die Ausführung von Bauten in Grundwasser-schutzzonen

Befinden sich Baustellen innerhalb von Grundwasserschufzzsnun, ist grösste Vorsicht geboten. projekfleiter,Bauleiter' unternehmer und Bauherr sinä'iartir 
""i"ri*ärtFn,'äss oiä cewasseÄcr,Ltzvorschriften umgesetztwerden.

während derAusführung der Bauarbeiten gerten forgende Bedingungen:

,!"nil! 3fi*?:i*:nsen' 
Beschränkunsen und schutzmassnahmen des schutzzonenresrements zu beach-

- zum schutze der Gewässer bei Baustellen ist die slA-Empfehlung 431 <Entwässerung von Baustellen> zubeachten.

- Für die Verwertung von Aushub, Abbau- und Ausbruchmaterial gilt die <Aushubrichflinie> des BAFU.

5:: giJüH::3;:s"tT Recvclinsbaustoffen ist die Richuinie für die <Verwertuns mineratischer Bauabfälte>

- lnstallationsplätze' Materiallager und Mannschaftsbaracken sind ausserharb der Zonen s1 und s2 zu errich-ten,

- Abstellplätze für Nutzfahrzeuge und Baumaschinen sind ausserharb-der Zonen s1 und s2 zu errichten, rn derZone s3 sind für Abstellplätzö oicnieEärag", nrno"or"hül.ä und Abreitungen des wassers vorzusehen.

?liääTH;glT;l$;LTo" und übers wochenende ausserhatb der Bausrube auf entsprechend einge-

Das Reinigen, Auftanken, Warten und Reparieren von Maschinen. und Fahrz.eugen darf nur auf befestigtenPlätzen mit Entwässerung, wenn möglicn 'üoeroactrt, 
ä"1.äiÄärä der Zonen s1 ünd s2 erforgen.

Kanister' Kannen 
'**:, 9i" Treibstoff, Ö1, Bauchemikalien oder andere wassergefährdende Flüssigkeitenenthalten' sind ausserhalb der zonen' si'uno sz in wänÄ"näiiroo-x Aufrangvorumen abzusteren.

Bauabfälle dürfen nicht als Auffüllmaterial in der Baugrube deponiert werden. Jegliches Enreeren vonFlüssigkeiten in die Bausrube i"i ;;b;;öi. rüi e-auairairä li#a"fntsprechende Murden bere*zusteren.
Auf dem Platz ist eine der gelagerten Ölmenge entsprechende Menge eines örbinders bereitzusteilen.
Betonumschlaggeräte.sind auf einem befestigten und entwässerten pratz ausserharb der Zonen si und s2zu stationieren. Das Waschwass"r Oa* nicit versickert werden.

3f,j;1t"i:33nund 
Verwendung geölter oder geschmierter spundwände ist in den schutzzonen s1, s2 und

sanitäre Anlagen sind in den schutzzonen s1 und s2 nicht zulässig. Ausserhalb dieser Zonen sind die Anra-gen an die Kanalisation anzuschliessen oder modern" gu."hrorsene sanitärkabinen zu verwenden.sondierbohrungen' Bauwasserhaltungen mit Grundwasserabsenkungen sowie Ramm- ,ro glhlpän,rnn"n
üffi:,,d#"1;ifrilnl' 

und s2 ni"Äiö"""i;ii;i eus,ernärn;;;;;;;;""n ist eine Bewinisung der Abteirung rür

ln besonders heiklen Fällen ist das Grundwasser vor, während und-eine angemessene Zeit nach Bauausführung
i:,Hffi*.;;yi"#ff|;?s:ffiffi,Tä"j:?$;5;äffi##eit mit;;, F;;;;;g_,inr,"0",, 0", rä"iäÄ"r";

05;il1,flä?ff;t:ll"r:ff:xt*':nHersonen sind durch persöntiche rnsrruktion oder durch Anschras auf diese

120922 Schutzzonenregrement.doc 7 . rr^ai 2013/Lü/RB
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